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(1) Aus dem Vollstreckungsplan ergeben sich für jeden Gerichtsbezirk die Vollzugsanstalten, die für die 
Vollstreckung von Jugendarrest, Freiheitsstrafen und freiheitsentziehenden Maßregeln der Besserung und 
Sicherung sachlich und örtlich zuständig sind.

(2) Der Vollstreckungsplan regelt auch die sachliche Zuständigkeit zur Vollstreckung von Jugendarrest, 
Freiheitsstrafen und freiheitsentziehenden Maßregeln der Besserung und Sicherung, die im ersten 
Rechtszug in Ausübung von Gerichtsbarkeit des Bundes verhängt worden sind.

(3) Vollzieht die Bundeswehr Strafarrest (Art. 5 Abs. 1 des Einführungsgesetzes zum Wehrstrafgesetz – 
EGWStG –) oder auf Ersuchen der Vollstreckungsbehörde Freiheitsstrafe von nicht mehr als sechs 
Monaten oder Jugendarrest (Art. 5 Abs. 2 EGWStG), so gibt die Befehlshaberin oder der Befehlshaber im 
Wehrbereich durch die Rechtsberaterin oder den Rechtsberater die zuständige Vollzugseinrichtung der 
Bundeswehr an.
Von einem Vollstreckungsersuchen (Art. 5 Abs. 2 EGWStG) ist regelmäßig abzusehen, wenn

1.  die Soldatin oder der Soldat aus persönlichen Gründen oder wegen der der Verurteilung zugrunde 
liegenden Straftat für den Vollzug bei der Bundeswehr ungeeignet ist;

 
2.  die Bildung einer höheren als einer sechsmonatigen Gesamtstrafe zu erwarten ist;

 
3.  die Soldatin oder der Soldat vor dem voraussichtlichen Strafende aus dem Dienst bei der Bundeswehr 
ausscheidet;

 
4.  gegen die Soldatin oder den Soldaten in anderer Sache Untersuchungshaft, Sicherungshaft nach § 
453c StPO oder eine einstweilige Unterbringung nach § 126a StPO angeordnet worden ist.

 
Im Fall des Satzes 2 Nr. 4 ist ein bereits eingeleiteter Strafvollzug in Vollzugseinrichtungen der Bundeswehr 
in der Regel zu unterbrechen.


